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©iptung pin ben prattifpen ©inn angttregen unb gu pflegen,
ber plan» unb gügeüofen ©robuftionSroeife entgegenguar«
betten unb barauf bebapt gu fein, bag nid)t bie Slnfirpten
ber ppilologifpcn ©gtnnafiarpeu fid) in äpnlidjer SBeife

aud) bei ipnen einbürgern. ©3irb nämlid) bei biefen fdjon
auf bent Satein unb ©riepifp perumgepauK, bettor ber

©püler noep reept einen forreften ©apt gu bitben Bertnag,

fo füttert man ben Sunftgerocrbefpüler norgeitig mit ber

fproer Berbaulipcn Soft ber frangöfifd)en unb beutfepen 3îe=

naiffuncc, bie ber mittelmäßig ©egabte — unb bercr finb
bie ÜRcprgapl — überhaupt nie rept in fiep aufnimmt.
97ur bas ©enie ift maffio. ©S bringt bttrd) roie baS

Qucdfilber. DaS tput aber aucp niptS, eS tönnett nid)t
alle 3)aoib unb p}fai peißen. ©ine geporfame fpanb gilt
einen ungeregelten Sopf — ÜRafdjincn müffen aucp fein.

©in ^jmcifcl barüber, ob eilte gad)fd)ttle bie Aufgabe

pat, ipren Seprplan ber einmal Dorpanbcnen Qnbuftrie an«

gnpaffen ober eine neue fRieptung einguftplagcn, tann nur
bann eintreten, metttt ber feitper gepflegte ©eure als abgc»

arbeitet gilt. 35aS ift aber in ©orlicgenbem burpauS nipt
ber $att. 35er Dberlänber ©enre begeugt ftetige ^ugfraft,
ipm feplt nur, baß er fieb oerebte unb enttnitfle, baß bie

auf realiftifdper ©runblage gemaepteu ©tubien fid) eine ibcal

gcbadjtc Darftellung gum .Qiele nepnten, bern ©utpen ttap
neuer ©cftaltung im eigentlichen ©inne ber möglid)fte ©or«

fipub gclciftct tuerbe.

©ermanbte ^nbuftrien, g. S3, bie ber SJföbel, pier ein«

füprcn gu motten, palten mir unter ben gur 3"t obmalten«

ben Umftänben, roentt ttidjt gar für Derfeplt, fo bod) für
ungemein fepmierig. fehlen piergtt einerfcitS alle totalen

fÇaftoren, fo ift bie bereits oorpanbene Sonfurreng anberer

35iftrifte fo erftarft, leiftet fo ©ollfommcncS, baß bcrfclben

fdjmcr bcigufommett fein bürftc. 35ic bereits barin ge«

matpten ©erfüpe liefern ben SlapmeiS, baß fiep bie £)er»

ftetlungSfoften oon Pöbeln pier pöper als anberSmo be«

laufen unb baper, um abfapfäpig gu merben, mit einem

oerfdjminbcnb Keinen ©cttefiee abgegeben merben mußten.
Stfiuß fepon bie Sunft in Dielen gätlcn naep ©rob

gepen, fo bleibt ber Sunflinbuftric erft reept fein beffereS

800S befpiebett. £>aS ©treben nap ^bealcrn bleibt für
fie ein bcgrengteS. ©in Ucberfpreitcn biefer ©renge füprt
gur ©yiftengfrage.

Sommen Qaprc, mie bie tepten gepn eS roaren, in
betten ber nationale ©Boplftanb fid) auf ber Retraite befunben,

fo leiben bie Sunftprobuftc barunter in erftcr Sinic. ®S

peißt ba laoiren, für mettig ©etb ©tmaS gu erftellcu, baS

Diel gleid) fiept, einen Slrtifel gu ergeugen, Don melpcnt
ber gü'angofc fagt: „qui flatte". — Stup biefem Umftaub
follett fid) gad)fd)ttlcn nid)t entfdjlagcn, mit ipm foil unb

muß peute gerepnet merben. — ©ine fpöne .geipnung,
einen rcid) gcpaltctten Slrtifel gu erftcllcn, ber oott Dorn«

perein in feiner Slnlage ben Softcnpnnft außer Setrapt
läßt, ergibt mopl ein Sunft« aber fein ©erfaufsftüd.

Sitte ornamentirten Slrtifel entfprepen biefem ©treben

am menigften, beim fie müffen reip fein, um üorftcttungS«

fräftig gu merben, ipre ^)crfunft batirt in bie Reiten ber

reiepften ©lütpe nationalen SBoplftanbcS unb beren ©3iebcr»

geburt in einer ©eriobe bcS ©tittftanbcS, bcS ©üdfd)ritteS
ergmingen gu motten, ift eine Slufgabe, ber fip gaepfpüler
mit ©rfolg nid)t untergiepcu föttnen. „Sunftfpüler" fönnen

epperimentiren, beren ©d)iiler paben öfters nop feine auS«

gefprod)enc Dîiptung. ïalente cntmideln fip ba, bie in

gang anbere ©apnen pinüberglciten, als bcabfiptigt mar.
©ine „gad)fd)ule" bagegen pat jemcilS ben Dorpanbenen

©igcntpümlipfeitcn beS ^nbuftricgmcigeS, bem fie bient,
Dolle unb gange Sïcpnung gu tragen; eine allgemeine Sepr«

; ©pablone für biefelbe gibt eS nipt.

Die Jrage 6er (Erfin6ungeti Don 21rt=

geseilten.
lieber bie $ragc ber ©rfinberrepte Don Slngeftellten

mirb Diel gefpropett unb mirb aud) ttnferer ©ebaftion battn
unb mann ein pierauf bcgüglidjer ©pegialfall gur ©îeinungS«
äußerung unterbreitet. Slnläßlip eines galleS fönnen mir
in aller Sürge allen uiclleipt in äpnliper Sage befinblhpen
erfinberifpen Slrbcitern folgettbc Dîcgcln auf ben ©3cg geben,
melpe unS Dom ©atentburcau ®. ©lum in gürip mie folgt
prägifirt mürben:

1) ©3er gum ©rfinben Don einem |)aufe angeftellt ift,
opne fip beim ©ngagement für jebe fpegietlc ©rfinbung eine

befottbere ©enumeration auSbebungett gu paben, pat feinen
Slnfprup auf ©ptraentfpäbigung.

2) ©3er in ber gemöpnlipen SlrbeitSgeit alle ©orbe«
reitungen gur SluSfüpruttg einer ©rfinbung gettoffen pat
unb gmar mit bett ©îitteln beS ©ringipals, pat nid)t baS

©ed)t, eine beftimmte nur Dom ©rfinber prägifirte ®nt«
fpäbiguttg piefiir Dom ©rittgipal gu Derlangcn; biefe @nt«

fdjäbigung pängt bloS DQn ben ©ereinbarungen ober Dom

guten ©Sitten beS ©ringipals ab.

.3) ©3er auf eigene Soften unb in ber ©rioatgeit eine

©rfinbung mapt unb auSbilbet, pat baS auSfplicßlipc
©igentpumSrept.

4) ©S ift immer beffer für einen Slrbeitcr ober Sin»

geftellten, Don Slitfang an auf Soften beS ©ringipals bie

©rfinbungen auSgitbilbctt, bie ©atetite burp ben ©ringipal
nepmen gu laffen unb bie SluSbeutung ipm gu iibcrlaffen,
ba bem Slrbeiter meift nur für gang Keine Dbjeftc in gc»

ringerem Umfange bie genügenben ©fittcl piefür gu ©ebote
ftepen.

5) ©ei sub 4 gemapten ©rfinbungen follte ber Sir«

beitcr ober Slngeftclltc fofort nad) bereu 9îeife, aber uor
beren meitern SluSbilbttng, bem ©ringipal ©îittpeilnng pie«

Don mapen unter ©rpalt ber gufid)crung eines gemiffen
SlntpeilS an ber ©rfinbung, am beften in ©rogenten beS

UmfapcS, eoentuett aud) bcS iftettogeminnS, menn befonbere
Umftänbe bem f^abrifanten folpcS Dorfdjrciben.

6) ©Bcntt ber f^abrifant Dorgiept, anbere ©ebittgungen,
bie bem ©rfinber nipt gettepm maren, aufguftetten, fo ift
bem Slngeftellten ja bie äftöglipfeit nidjt auSgefd)loffen,
Don anberer ©eite beffere Sonbitionen gu erpaltcn.

7) gm Ucbrigcn fei ttop oermiefen auf ©areiS: „ÜDaS

©rfinberrept ber Slngeftellten". B.

(ßefcfymiebete ZÏÏafdiinentfydle 31t fyärten.

hierüber fpreibt bie „g. f- ©îafpincnb. u. @d)loff."
gotgenbcS :

gum ©infepen oott ©ifentpeilett nermenbet man gmed-
mäßig oerfoplteS altes Sebcr, Derfoplte Ipornabfätle, mcld)c
auf ©rbfengröße gerfleinert merben. ©in Saften auS ®uß»
eifen ober ftarfem ©lep bient gur Slufnapme ber cingu»
fepenben ©cftanbtpeile. Sluf ben ©oben beS SaftcnS fd)ütte'
man guerft eine ctma gollpope Sage ber bnrd)einanber ge«

mifpten ^cmcntirmittcl. Sluf biefe Sage legt man nun
bie größten ©ifentpeile unb gmar fo, baß bie eingelitett
©ifentpeile fip nipt berüpren. ®attn bebeeft man biefe
©ifentpeile mieberum mit einer etroa gollpopen Sage beS

^emcntirmittelS unb ad)tet befonberS aufmertfant barauf,
baß alle eingelncn ©ifcnbeftanbtpeile gut mit bcni ©infap«
material umgeben finb. Dann paeft man mieber eine Sage

©ifentpeil ein unb fo fort bis ber Saften gefüllt ift. 35er

Saften mirb nun mit eiuctn eifernen 35ecfel bebeeft unb biefer
mit Sepm gut oerKebt. hierauf fept man ben Saften auf
ben Iperb unb umpadt unb bebedt ipn gang mit glüpenben
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Richtung hin den praktischen Sinn anzuregen und zu pflegen,
der plan- und zügellosen Produktionsweise cntgegcnzuar-
deitcn und darauf bedacht zu sein, daß nicht die Ansichten
der philologischen Gymnasiarchcn sich in ähnlicher Weise

auch bei ihnen einbürgern. Wird nämlich bei diesen schon

auf dem Latein und Griechisch hcrumgepaukt, bevor der

Schüler noch recht einen korrekten Satz zu bilden vermag,
so füttert man den Kunstgewcrbcschülcr vorzeitig mit der

schwer verdaulichen Kost der französischen und deutschen Re-

naissance, die der mittelmäßig Begabte — und derer sind

die Mehrzahl — überhaupt nie recht in sich aufnimmt.
Nur das Genie ist massiv. Es dringt durch wie das

Quecksilber. Das thut aber auch nichts, es können nicht

alle David und Jsai heißen. Eine gehorsame Hand gilt
einen ungeregelten Kopf — Maschinen müssen auch sein.

Ein Zweifel darüber, ob eine Fachschule die Aufgabe

hat, ihren Lchrplan der einmal vorhandenen Industrie an-

zupasscn oder eine neue Richtung einzuschlagen, kann nur
dann eintreten, wenn der seither gepflegte Genre als abgc-

arbeitet gilt. Das ist aber in Vorliegendem durchaus nicht

der Fall. Der Oberländer Genre bezeugt stetige Zugkraft,
ihm fehlt nur, daß er sick veredle und entwickle, daß die

auf realistischer Grundlage gemachten Studien sich eine ideal

gedachte Darstellung zum Ziele nehmen, dem Suchen nach

neuer Gestaltung im eigentlichen Sinne der möglichste Bor-
schub geleistet werde.

Verwandte Industrien, z. B. die der Möbel, hier ein-

führen zu wollen, halten wir unter den zur Zeit obwalten-

den Umständen, wenn nicht gar für verfehlt, so doch für
ungcmcin schwierig. Fehlen hierzu einerseits alle lokalen

Faktoren, so ist die bereits vorhandene Konkurrenz anderer

Distrikte so erstarkt, leistet so Vollkommenes, daß derselben

schwer bcizukommcn sein dürfte. Die bereits darin gc-

machten Versuche liefern den Nachweis, daß sich die Her-
stcllungskosten von Möbeln hier höher als anderswo be-

laufen und daher, um absatzfähig zu werden, mit einem

verschwindend kleinen Benefice abgegeben werden mußten.

Muß schon die Kunst in vielen Fällen nach Brod
gehen, so bleibt der Kunstindustrie erst recht kein besseres

Loos beschicken. Das Streben nach Idealem bleibt für
sie ein begrenztes. Ein Uebcrschreitcn dieser Grenze führt
zur Existenzfrage.

Kommen Jahre, wie die letzten zehn es waren, in
denen der nationale Wohlstand sich auf der Retraite befunden,
so leiden die Kunstprodukte darunter in erster Linie. Es
heißt da laviren, für wenig Geld Etwas zu erstellen, das

viel gleich sieht, einen Artikel zu erzeugen, von welchem

der Franzose sagt: „gui tiâs". — Auch diesem Umstand

sollen sich Fachschulen nicht eutschlagcn, mit ihm soll und

muß heute gerechnet werden. — Eine schöne Zeichnung,
einen reich gehaltenen Artikel zu erstellen, der von vorn-
herein in seiner Anlage den Kostenpunkt außer Betracht
läßt, ergibt wohl ein Kunst- aber kein Verkaufsstück.

Alle ornamentirten Artikel entsprechen diesem Streben

am wenigsten, denn sie müssen reich sein, um vorstcllungs-
kräftig zu werden, ihre Herkunft datirt in die Zeiten der

reichsten Blüthe nationalen Wohlstandes und deren Wieder-

geburt in einer Periode des Stillstandes, des Rückschrittes

erzwingen zu wollen, ist eine Aufgabe, der sich Fachschüler

mit Erfolg nicht unterziehen können. „Kunstschüler" können

expcrimcntiren, deren Schüler haben öfters noch keine aus-

gesprochene Richtung. Talente entwickeln sich da, die in

ganz andere Bahnen hinüberglciten, als beabsichtigt war.
Eine „Fachschule" dagegen hat jeweils den vorhandenen

Eigenthümlichkeiten des Industriezweiges, dem sie dient,
volle und ganze Rechnung zu tragen; eine allgemeine Lehr-

^
Schablone für dieselbe gibt es nicht.

Die Frage der Erfindungen von An-
gestellten.

Ueber die Frage der Erfinderrechte von Angestellten
wird viel gesprochen und wird auch unserer Redaktion dann
und wann ein hierauf bezüglicher Spezialfall zur Mcinungs-
Äußerung unterbreitet. Anläßlich eines Falles können wir
in aller Kürze allen vielleicht in ähnlicher Lage befindlichen
erfinderischen Arbeitern folgende Regeln auf den Weg geben,
welche uns vom Patentburcau E. Blum in Zürich wie folgt
Präzisirl wurden:

1) Wer zum Erfinden von einem Hause angestellt ist,
ohne sich beim Engagement für jede spezielle Erfindung eine

besondere Nenumeration ausbedungen zu haben, hat keinen

Anspruch auf Extraeutschädigung.
2) Wer in der gewöhnlichen Arbeitszeit alle Vorbe-

reitungen zur Ausführung einer Erfindung getroffen hat
und zwar mit den Mitteln des Prinzipals, hat nicht das
Recht, eine bestimmte nur vom Erfinder präzisirte Ent-
schädiguug hiefür vom Prinzipal zu verlangen; diese Ent-
schädigung hängt blos vyn den Vereinbarungen oder vom
guten Willen des Prinzipals ab.

3) Wer auf eigene Kosten und in der Privatzeit eine

Erfindung macht und ausbildet, hat das ausschließliche
Eigenthumsrecht.

4) Es ist immer besser für einen Arbeiter oder An-
gestellten, von Anfang an auf Kosten des Prinzipals die

Erfindungen auszubilden, die Patente durch den Prinzipal
nehmen zu lassen und die Ausbeutung ihm zu überlassen,
da dem Arbeiter meist nur für ganz kleine Objekte in gc-
ringcrem Umfange die genügenden Mittel hicfür zu Gebote
stehen.

5) Bei sud 4 gemachten Erfindungen sollte der Ar-
beitcr oder Angestellte sofort nach deren Reife, aber vor
deren weitern Ausbildung, dem Prinzipal Mittheilung hie-
von machen unter Erhalt der Zusichcrung eines gewissen
Antheils an der Erfindung, am besten in Prozenten des

Umsatzes, eventuell auch des Nettogewinns, wenn besondere
Umstände dem Fabrikanten solches vorschreiben.

6) Wenn der Fabrikant vorzieht, andere Bedingungen,
die dem Erfinder nicht genehm waren, aufzustellen, so ist
dem Angestellten ja die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,
von anderer Seite bessere Konditionen zu erhalten.

7) Im Ucbrigcn sei noch verwiesen auf Gareis: „Das
Erfinderrecht der Angestellten". L.

Geschmiedete Maschinenteile zu Härten.

Hierüber schreibt die „Z. f. Maschincnb. u. Schloss."
Folgendes:

Zum Einsetzen von Eisenthcilcn verwendet man zweck-

mäßig verkohltes altes Leder, verkohlte Hornabfülle, welche

auf Erbscngröße zerkleinert werden. Ein Kasten aus Guß-
eisen oder starkem Blech dient zur Aufnahme der cinzu-
setzenden Bestandtheile. Auf den Boden des Kastens schütte«

man zuerst eine etwa zollhohe Lage der durcheinander ge-
mischten Zcmentirmittcl. Auf diese Lage legt man nun
die größten Eiscntheile und zwar so, daß die einzelnen
Eiscntheile sich nicht berühren. Dann bedeckt man diese

Eiscntheile wiederum mit einer etwa zollhohen Lage des

Zementirmittels und achtet besonders aufmerksam darauf,
daß alle einzelnen Eiscnbestandtheile gut mit dem Einsatz-
Material umgeben sind. Dann packt man wieder eine Lage

Eisentheil ein und so fort bis der Kasten gefüllt ist. Der
Kasten wird nun mit einem eisernen Deckel bedeckt und dieser
mit Lehm gut verklebt. Hierauf setzt man den Kasten auf
den Herd und umpackt und bedeckt ihn ganz mit glühenden
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